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-  Sachverhalt und Anträge 

I. 	Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) hat gegen die 

Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent 

Nr. 0 119 165 widerrufen wurde, Beschwerde eingelegt. 

Die Einspruchsabteilung war zur Auffassung gekornmen, da 

die in Artikel 100 (a) EPU genannten EntscheidungsgrQflde 

der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstanden. 

Insbesondere wurde auf Seite 10 oben der angefochtenen 

Entscheidung ausgefuhrt: 

Zi: 	Die yam Patentinhaber im Schreiben yam 02.12.1987 

geuerte Ansicht, daZ die BQgel 39 eine 

Uberbestirnmung seien und deshaib auch weggelassen 

werden kOnnten, braucht nicht weiter diskutiert zu 

werden. Eine Weglassung der Bugel 39 würde den 

Schutzbereich der AnsprQche erweitern, weiches 

wegen Artikel 123 (3) EPU unstatthaft ist und den 

Beteiligten im Bescheid yam 22.02.1989 zur 

Kenntnis gebracht worden ist.H 

Im Einspruchsverfahrefl wurden insbesondere folgende 

Beweismittel berucksichtigt: 

Dl: 	CH-C-652 160 

EP-A-0 034 332 

VerfQgung des Bundesamtes für geistiges Eigentum, 

Bern, betr. Patentgesuch 1361/83-8, datiert yam 

14. Juni 1985 

Prospekt RIPINOX, Firma Fr. Frauchiger, 

CH-3250 Lyss 
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EGCO Kragp1attenanschluf,: "Preisliste ab 

1. Januar 1983' (1 Blatt) 

SIA-Norrn Nr. 162, Ausgabe 1968. 

Der Beschwerdeführer gab mit Schreiben vom 

31. August 1990 folgendes Schrittstück zu den Akten: 

Bundesamt für geistiges Eigentum, Kommentar zum 

Problem verschiebung des Anmeldedaturns und 

Prioritätsrecht, datiert yam 31. Juli 1990. 

Der dem Widerruf zugrunde liegende erteilte Anspruch 1 

hat folgenden Wortlaut: 

"1. Kragp1attenanschlufelement zum isolierten, 

kraftschlussigen Verbinden mit einer auskragenden Platte, 

mit einem quaderfOrmigen IsolationskOrper (2) und diesen 

durchsetzenden Armierungsstaben, dadurch gekennzelchnet, 

dag die Armierungsstbe (3 - 6) als in einer vertikalen 

Ebene verlaufende geschlossene Schlaufen ausgebildec 

sind, die durch etwa parallel zu dem quaderfOrrnigen 

IsolationskOrper (2) verlaufende Querstbe (7 - 14) 

miteinander verbunden sind, und da 

(B) 	der obere und der untere Teil jeder 

Schlaufe (3 - 6) mittels einem Bügel (39) 

miteinander verbunden sind." (Bezeichnung 

Merkmal "(B)" hinzugefUgt) 

In einem Bescheid und in einer Anlage der Ladung zur 

mUndlichen Verhandlung verweist die Karnrner auf technisch 

und patentrechtlich relevante Sachverhalte. 
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IV. 	Die Argumente des Beschwerdeführers werden wie folgt 

zusammerigefaZt: 

Mit der Einreichung der europäischen Anmeldung am 

9. Marz 1984 sei die priorität des schweizerischen 

Patentgesuchs CH-1361/83 beansprucht worden. Von 

dieser Anmeldung sei zu diesern Zeitpunkt nur der 

ursprungliche Anmeldetag bekannt gewesen, närnhich der 

11. Marz 1983. Wáhrend des PrUfverfahrens var dem 

Schweizerischen Bundesamt für geistiges Eigentum sei 

jedoch infolge Anderung der Anrneldung das Anmelde-

datum durch Verfugung (siehe (D3)) auf den 

1. Juli 1983 festgesetzt worden. 

Aufgrund der Inanspruchnahme der Prioritat dieser 

Anmeldung CH-1361/83 gemaf! Artikel 88 (1) EPU mnüsse 

als Priorittstag deren gQltiger Anmeldetag, also das 

Datum des verschobenen Anmeldetags gelten. Dieser 

geltende Anmeldetag ware automatisch zugleich mit der 

europaischen Anmeldung als Priorittstag genannt 

worden, wenn der verschobene Anmeldetag darnals (d. h. 

am 9. März 1984) schon bekannt gewesen ware. Dies sei 

aber nicht der Fall, da gemag Dokument D3 das 

verschobene Anmeldedatum erst am 14. Juni 1985 

rechtsgultig festgesetzt warden sei. Durch die 

Datumsverschiebuflg bestehe aber die frühere Anmeldung 

nicht mehr und kOnne auch nicht als stehengebliebenes 

Rechc gelten. Samit bestehe nur noch elne einzige 

Anmeldung mit dem Anmeldedatum vom 1. Juli 1983. 

C) So1le dennoch davon ausgegangen werden, daf, eine 

altere und eine jUngere Anmeldung vorlagen, ware zu 

kiaren, ob die Datumsverschiebung nicht einer 

RUcknahme der alteren Anmeldung gleichkame. 
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V. 	Die Argurnente des BeschwerdegegnerS werden wie folgt 

zusamrnengefa1t: 

Die Prioritát vorn 11. März 1983 bestande dann zu 

Recht, wenn die Anmeldung nicht geandert warden ware. 

Infolge der Anderung der Anmeldung bestehe die 

Prioritat yarn 11. Marz 1983 sornit nicht mehr zu 

Recht. 

Es werde bestritten, daf, die Preisliste D5 erst nach 

dern 1. Juli 1983 verteilt worden sei, denn dabei 

handle es sich urn eine unbewiesene Behauptung des 

Anmelders. Es werde festgehalten, dag es unsinnig und 

unlogisch sei, einen nach dern 1. Juli 1983 zu 

verteilenden Praspekt auf den 1. Januar 1983 

zurQckzudat ieren. 

VI. 	Der BeschwerdefUhrer beantragt, die angefachtene 

Entscheidung aufzuheben. Der Beschwerdegegner beantragt, 

die Beschwerde zurUckzuweisen und für den Fall einer 

rnQndlichen Verhandlung Kastenverteilung nach 

Artikel 104 EPTJ. 

Var Durchfuhrung der gemag den Hilfsantragen beider 

Parteien anberauxnten rnundlichen Verhandlung haben beide 

Parteien per Telefax yarn 6. Dezember 1993 erkiart, auf 

die Durchfuhruflg der rnündlichen Verhandlung zu verzichten 

und beantragen, nach Aktenlage zu entscheiden. 

0597 D 
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Exit scheiduxigsgründe 

Die Entscheidung 1st zulassig. 

Es ist zu prUfen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 

patentfahig 1st. 

Priorit.tsrecht 

3.1 	Dokument D7 ist zu entnehrnen, dal!, das Institut der 

Datumsverschiebung dazu dient, dem Anmelder in den 

Fallen, wo die technischen Unterlagen vervo11stndigt 

werden rnQssen, die Einreichung einer neuen Anmeldung zu 

ersparen. Ob die Datumsverschiebung als eine RUcknabme 

der ursprQnglichen Anmeldung verbunden mit einer 

Neuanrneldung aufgefaff,t werden kann (siehe GRUR mt., 

1972, Heft 1, Seite 23, 25), bleibe dahingestelit. 

Wesentlich 1st, dag die Datumsverschiebung eine Wirkung 

ex nunc entfaltet und dag demzufolge die ursprQngliche 
Anmeldung bis zum Datum der Verschiebung besteht. Da 

aufgrund von Artikel 87 (3) EPU das spätere Schicksal der 

ursprQnglichen Anmeldung in priorittsrechtlicher 

Hinsicht ohne Bedeutung 1st, kann diese Anmeldung mithin 

Grundlage für die Inanspruchnahme eines Prioritatsrechts 

sein und das ursprQngliche Anmeldedatum als Prioritäts-

datum anerkannt werden. 

3.2 	Die am 11. Marz 1983 beim Schweizerischen Bundesamt für 

geistiges Eigentum eingereichte (ursprQngliche) Ameldung 

steilt eine vorschriftsmäfige nationale Anrneldung irn 

Sinne des Artikels 87 (3) EPU dar, deren Prioritt yam 

BeschwerdefQhrer gemal!. den Vorschriften des 

Artikels 88 (1) und der Regel 38 EPU in Anspruch genornmen 

worden 1st. Da diese Anmeldung trotz Datumsverschiebung 

Grundlage eines Prioritãtsrechts sein kann (siehe oben 

Abschnitt 3.1), 1st sie derrinach als prioritatsbegrundend 

anzuerkennen. 
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3.3 	Aufgrund der rechtswirksamen Inanspruchnahme dieser 

Priorität 1st Artikel 87 (4) EPU im vorliegenden Fall 

nicht anwendbar. Die die Verschiebung des Anmeldedatums 

auf den 1. Juli 1983 bewirkende geänderte Anmeldung htte 

daher nur insoweit Grundlage für die Inanspruchnahrne 

eines Prioritätsrechts sein kOnnen, als sie Merkmale 

umfagt, die in der ursprQnglichen, am 11. Marz 1983 

eingereichten Anmeldung nicht of fenbart sind. Der 

BeschwerdefUhrer hat es jedoch unterlassen, ein soiches 

Prioritatsrecht in Anspruch zu nebmen. Die geanderte 

Anmeldung 1st deshaib nicht welter zu beachten. 

	

3.4 	Nach Artikel 88 (3) EPU uinfaI,t das Priorittsrecht nur 

die Merkmale einer europaischen Patentanmeldung, die in 

der Anmeldung oder den Anmeldungen enthalten sind, deren 

Prioritat in Anspruch genornmen worden ist. Im 

vorliegenden Fall wird daher das Prioritãtsrecht durch 

die gemaS Artikel 88 (1) EPU eingereichte beglaubigte 

Abschrift des schweizerischen Patentgesuchs 1361/93, das 

den Vermerk "Datum der Anmeldung: 11.03.83' trgt 

(nachstehend Prioritätsdokurnent genannt), inhaitlich 

festgelegt. 

	

4. 	Die angefochtene Entscheidung hat (siehe oben 

I: Zitat Zi) ohne nahere BegrUndung angenommen, das 

Entfernen des Merkmals B wUrde den Schutzbereich des 

Anspruchs 1 erweitern. Angesichts der Tatsache, daf 

dieses Merkmal in auffalliger Weise in den magebenden 

Teilen der Beschreibung und auch in den Figuren 1, 2, 3, 

4, 5 und 7 des erteilten Patents ohne Komenear fehit, 

liegt ein für den Facbmann unverkennbarer Widerspruch zum 

genauen Wortlaut des Anspruchs 1 vor; dementsprechend 

fehlt auch eine entsprechende StUtzung des Anspruchs. 

0597 .D 





- 8 - 	T 0132/90 

Durch die Ausbildung geschlossener Schlaufen gemãf 

Anspruch 1 (ohne Merkrnal B) werden die entsprechenden 

verbesserungen erzielt.. 

	

6.2 	Neuheit 

Var dem Prioritatstag sind keine Entgegenhaltungen 

verfugbar, die einen Gegenstand mit sámtlichen Merkmalen 

des urn B reduzierten Anspruchs 1 offenbaren. Seine 

Neuheit ist daher nicht zu bestreiten. 

	

6.3 	Erfinderische Tatigkeit 

Dern Stahlbeton-Fachrnann drangt sich die Vereinigung der 

beiden vertikal praktisch einander gegenuberliegenden 

Endhaken in D2 (Figur 2) zu zwei Endschlauf en als 

konstruktiv übliche Variante unrnittelbar auf. Da in D2 

augerdern besondere, aufwendige DruckkOrper 30 vorgesehen 

sind, mug der Fachmann zwangsläufig in Rechnung stellen, 

dag seit den Anfangen des Stahlbetons nicht nur Zug-

sondern auch Druckbewehrung eingesetzt wird. Daher wird 

der im Stahibeton bewanderte .Fachrnann die tatBch 

aquiva].ente Wirkung der speziellen DruckkOrper 30 in D2 

zu einer durch die Schlaufenbildung gegebenen Druck-

bewehrung in Betracht zu ziehen haben. Es ist ebenso eine 

elernentare fachliche Selbstverständlichkeit, und seit 

langer Zeit durch die Stahibeton-Normen geregelt (siehe 

D6), da (schräge oder vertikale) Schubarrnierung nur bei 

groZeren Querkräften erforderlich ist. Damit ergibt sich 

jedoch dern Fachrnann der Gegenstand des urn B reduzierten 

Anspruchs 1 als naheliegende konstruktive Modifikation 

von D2 rnittels gängiger Endschlauf en und bekanntem 

Weglassen der Schubbewehrung. 

Dieses schon der Interpretation von D2 durch das b1oe 

Fachverstfldflis erschlossene Resultat ergibt sich aber 

auch, wenn zwecks Verbesserung der Konstruktion nach D2 

- D 
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auf die LOsung gemag D4 Bezug genornrnefl wird. Auf Seite 

vier, oben links, wird eine AnschlugarrflierUflg einer 

Balkonkonsole vorgesteilt, die eine einseitige Sch].aufe 

mit Zug- und Druckbewehrung, und zwar ohne Schubbttgel, 

zeigt. Es bedarf daher lediglich fachlicher Fähigkeiten, 

urn D2 irn Sinne von D4 symrnetrisch zu ergänzen - und vor 

deni Anspruchsgegenstand zu stehen. 

Deshalb ist jener Gegenstand des Anspruchs 1, der durch 

die Prioritt geschQtzt ist, rnangels erfinderischer 

Tatigkeit nicht patentierbar. Eine entsprechende Anderung 

des Anspruchs 1 (Streichen des Merkrrtals "Bugel (39) 1 ) - 

selbst wenn, wie unter 4. erwähnt, eine soiche Anderung 

rnit Artikel 123 (3) EPU vereinbar ware - kOnnte somit zu 

keiner gewahrbaren Anspruchstassung fQhren. 

	

7. 	Gegenstand des erteilten Anspruchs 

	

7.1 	Neuheit 

Irn Unterschied zu dern unter Ziffer 4 oben betrachteten, 

von der Prioritt zwar geschutzten, jedoch nicht patent-

fahigen Teil-Gegenstand weist der gesamte Gegenstand des 

erteilten Anspruchs 1 noch zusatzlich das Merkrnal B 

(Bügel 39) auf. Die Beurteilung der Patentfahigkeit des 

erteilten, gesarnten Anspruchsgegenstands hangt daher 

notwendigerweise von diesern hinzugefQgten Merkrnal B ab, 

das von der Prioritat nicht geschutzt ist. Infolgedessen 

kann nach Artikel 88 (3) EPU das Prioritatsdatum nicht 

rnehr dern erteilten Anspruchsgegenstand als Ganzern 

zugesprochen werden. Zusamrnengefaft: Da der von der 

Priorität geschützte Teilgeganstand (A) des Anspruchs 1 

nicht patentfahig ist, mug dar Gesamtgegenstand des 

AnspruchS 1 (A und B) an seinem Axme1detag beurteilt 

warden. Für diesen Gegenstand ist sornit der Anrneldetag 

der europaischen Anmeldung, also der Stand der Technik 

vor dern 9. März 1984, maf,gebend. 

.1  . . . / 
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Laut Schreiben des Beschwerdefuhrers (also des Patent-

inhabers selbst), eingegangen am 12. September 1984, ist 

die Preisliste D5 (Seite 2, letzter Abschnitt), weiche 

sarntliche Merkmale deserteilten Anspruchs 1 

(insbesondere die Bügel 39) darstellt., bereits im 

August1983 vervielfâltjgt und verteilt warden. Foiglich 

ist der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 von D5 

neuheitsschädlich getroffen. 

8. 	Es ist sornit zusammengefaI,t festzustellen, daf, der 

Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu ist und 

daE sein von der Priorität geschutzter Gegenstand nicht 

auf einer erfinderischen Ttigkeit beruht. 

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 die Patentierbarkeits-

Erfordernisse der Artikel 52, 54 und 56 EPU mithin nicht 

erfUllt, ist die Beschwerde zurUckzuweisen. 

Ent scheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurQckgewiesen. 

Der Geschaftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C.T. Wilson 

/ 
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